
Vereinssatzung des TC GW Hasselsweiler e. V.                                    

I. Allgemeines

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen TC Grün-Weiss Hasselsweiler e.V.
2. Der Sitz des Vereins ist Hasselsweiler in der Gemeinde Titz im Kreis Düren
3. Der Verein ist im Vereinsregister des AG Düren eingetragen.
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Vereinszweck

a) Der Verein ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet
b) Der Verein bezweckt die Pflege des Tennissports und die Förderung des Sports als
Mittel  zur  Erhaltung  der  Gesundheit  sowie  als  Möglichkeit  insbesondere  für  junge
Menschen, ihr Leistungsvermögen zu erproben;
c) Der Verein fördert den Leistungssport auf allen Ebenen und widmet sich insbesondere
auch dem Freizeit- und Breitensport;
d) Der Verein bezweckt die Pflege und Förderung der allgemeinen Jugendarbeit

2. Der Vereinszweck wird insbesondere erreicht durch

a) die Durchführung regelmäßiger Sportveranstaltungen
b) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes
c) den Aufbau eines umfassenden Trainings- und Übungsprogramms für alle Bereiche,
einschließlich des Freizeit- und Breitensports
d) die  Teilnahme  an  sportspezifischen  und  übergreifenden  Sport-  und
Vereinsveranstaltungen
e) die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und  Jugendmaßnahmen
f) die Beteiligung an Turnieren und sportlichen Wettkämpfen
g) Aus- und Weiterbildung der Übungsleiter und Trainer
h) Zusammenarbeit  mit  Kinder-  und  Jugendeinrichtungen  (z.B.  Kindertagesstätten,
Ganztagsschulen etc.)

§ 3 Gemeinnützigkeit

1. Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  im  Sinne  des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Alle
Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden.

3. Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral.
4. Die  Mitglieder  erhalten  in  ihrer  Eigenschaft  als  Mitglieder  keine  Zuwendungen  aus  den

Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind  oder  durch  unverhältnismäßige  Vergütungen  begünstigt  werden.  Bei  Bedarf  können
Vereinsämter,  im  Rahmen  der  haushaltsrechtlichen  Möglichkeiten,  gegen  Zahlung  einer
Aufwandsentschädigung nach §3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung hierüber
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trifft  die  Mitgliederversammlung.  Zu Inhalten,  Laufzeiten und Beendigung entscheidet  der
Vorstand (§ 11.1,c).

5. Ausscheidende  Mitglieder  haben  gegenüber  dem  Verein  keinen  Anspruch  am
Vereinsvermögen

§ 4 Verbandsmitgliedschaften

1. Der  Verein  ist  Mitglied  im  Tennisverband  Mittelrhein  e.V.  im  Bezirk  Aachen-Düren-
Heinsberg

2. Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände
nach Absatz 1 als verbindlich an.

3. Die  Mitglieder  des  Vereins  unterwerfen  sich  durch  ihren  Beitritt  zum  Verein  den
maßgeblichen  Satzungen,  Ordnungen  und  Wettkampfbestimmungen  der  Verbände  nach
Absatz 1. 

4. Soweit danach das Verbandsrecht zwingend ist, überträgt der Verein seine Ordnungsgewalt
auf den jeweiligen Verband nach Absatz 1

II. Vereinsmitgliedschaft

§ 5 Mitgliedschaften

1. Der Verein besteht aus:
 aktiven Mitgliedern
 passiven Mitgliedern
 Ehrenmitgliedern

2. Aktive  Mitglieder  sind  Mitglieder,  die  sämtliche  Angebote  des  Vereins  im  Rahmen  der
bestehenden Ordnungen nutzen können und/oder am Spielbetrieb teilnehmen können   

3. Für passive Mitglieder steht die Förderung des Vereins oder bestimmter Vereinsabteilungen
durch  Geld  oder  Sachbeiträge  im Vordergrund.  Sie  nutzen  die  sportlichen  Angebote  des
Vereins nicht.

4. Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Personen, die sich um den
Verein in besonderer Weise verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein Aufnahmeantrag in Textform
an den Vorstand zu richten. 

2. Das  Aufnahmegesuch  eines  beschränkt  Geschäftsfähigen  oder  Geschäftsunfähigen  ist  von
mindestens  einem  gesetzlichen  Vertreter  zu  stellen.  Die  gesetzlichen  Vertreter  der
minderjährigen  Vereinsmitglieder  verpflichten  sich  mit  dem  Aufnahmegesuch  für  die
Beitragsschulden ihrer Kinder aufzukommen.

3. Über  die  Aufnahme  entscheidet  der  Vorstand durch  Beschluss.  Mit  der  Beschlussfassung
beginnt die Mitgliedschaft. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und
die Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an.

4. Ein Aufnahmeanspruch  besteht  nicht.  Die  Ablehnung  der  Aufnahme  muss  auf  Nachfrage
begründet werden.

§ 7 Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch
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 Austritt aus dem Verein
 Tod
 Streichung von der Mitgliederliste
 Ausschluss

2. Der Austritt (Kündigung) erfolgt durch eine Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand
des  Vereins.  Der  Austritt  kann  nur  zum Ende  des  Kalenderjahres  unter  Einhaltung einer
Kündigungsfrist von sechs Wochen erklärt werden.

3. Wenn  ein  Mitglied,  trotz  zweimaliger  Mahnung  in  Textform  an  die  zuletzt  dem  Verein
genannte Anschrift, mit der Zahlung von Beiträgen in Verzug ist, kann es durch den Beschluss
des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden. Über den Beschluss des Vorstandes
zur Streichung aus der Mitgliederliste ist das Mitglied zu informieren.

4. Bei  der  Beendigung  der  Mitgliedschaft  erlöschen  alle  Ansprüche  gegenüber  dem Verein.
Nicht   berührt  sind  Verpflichtungen  aus  dem  Mitgliedschaftsverhältnis,  insbesondere
ausstehende Beitragspflichten. Beitragserstattungen sind ausgeschlossen.

§ 8 Ausschluss aus dem Verein

1. Ein Ausschluss  kann erfolgen,  wenn das  Mitglied  in  grober  Weise  den  Vereinsinteressen
zuwiderhandelt und ein wichtiger Grund gegeben ist.

2. Über  den  Antrag  auf  Ausschluss  entscheidet  der  Gesamtvorstand.  Jedes  Mitglied  ist  zur
Antragstellung berechtigt. 

3. Über das Ausschlussverfahren ist  das Mitglied zu informieren. Dabei ist  dem Mitglied die
Gelegenheit zu geben, binnen einer Frist von zwei Wochen, in Textform Stellung zu nehmen.
Nach  Ablauf  der  Frist  entscheidet  der  Vorstand  auch  unter  Berücksichtigung  einer
eingegangenen Stellungnahme.

4. Der Gesamtvorstand entscheidet mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit.
5. Der Ausschluss wird mit der Beschlussfassung sofort wirksam. Er ist dem Mitglied in Text-

Form unter der Angabe des Grundes mitzuteilen.
6. Gegen  den  Beschluss  des  Gesamtvorstandes  kann  das  betroffene  Mitglied  Beschwerde

einlegen.  Die  Beschwerde  hat  keine  aufschiebende  Wirkung.  Über  die  Beschwerde
entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.

7. Die Klage vor einem Gericht bleibt hiervon unberührt.

III. Rechte und Pflichten der Mitglieder

§ 9 Beitragsleistungen und Beitragspflichten

1. Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  eine  Beitragsordnung  zu  entwerfen  und  in  die
Mitgliederversammlung  einzubringen.  Die  Mitgliederversammlung  beschließt  die
Beitragsordnung mit einfacher Mehrheit. 

2. Die Beitragsordnung regelt die Mitgliedschaftlichen Pflichten: Höhe der Mitgliedsbeiträge,   
mögliche Aufnahmegebühren, die Erhebung von Umlagen sowie Sachleistungen und die  
Leistung  von  Diensten  (Arbeitseinsätze).  Diese  können  nach  Mitgliedergruppen
unterschiedlich festgesetzt werden. Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein. 

3. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift, der
Rufnummern und Email-Adressen mitzuteilen. 

4. Das Rechnungswesen und andere Benachrichtigungen erfolgen in der Regel über den Email-
Verkehr. Es obliegt dem Mitglied, sein Email-Postfach entsprechend zu pflegen. Das Mitglied
stimmt dem Rechnungsversand per Email durch Anerkennung dieser Satzung zu.
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5. Für  Mitglieder,  die  nicht  am  Email-Verkehr  teilnehmen,  kann  der  Vorstand  in  der
Beitragsordnung eine Aufwandspauschale beschließen.

6. Erwachsenen,  denen ein  ermäßigter  Beitrag  aufgrund ihrer  Ausbildung  zugestanden  wird,
haben unaufgefordert Belege über ihren Status (z.B. Studienbescheinigung) vorzulegen und
Veränderungen  ihres  Status  unverzüglich  mitzuteilen.  Der  Vorstand  hat  das  Recht,  bei
Versäumnissen den regulären Betrag nachträglich einzuziehen.

7. Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungs-
aufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand durch Beschluss in der
Beitragsordnung festsetzen kann.

8. Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Beitrag
zum Fälligkeitstermin eingezogen.

9. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat,  nicht erfolgen, sind
dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen.

10. Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit  nicht beim Verein eingegangen ist,  befindet
sich das Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende Beitrag ist dann
bis zu  seinem  Eingang  gemäß  §  288  Absatz  1  BGB  mit  5  Prozentpunkten  über  dem
Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.

11. Fällige  Beitragsforderungen  werden  vom  Verein  außergerichtlich  und  gerichtlich
geltend gemacht. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen.

12. Der  Vorstand  kann  in  begründeten  Einzelfällen  Beitragsleistungen  oder  -pflichten  ganz
oder teilweise  erlassen  oder  stunden  bzw.  Mitgliedern  die  Teilnahme  am  Last-
schriftverfahren erlassen.

§ 10  Mitgliederrechte minderjähriger Vereinsmitglieder

1. Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres und andere Personen, die als geschäftsunfähig
im Sinne  der  Regelungen des  BGB gelten,  können ihre  Mitgliederrechte  nicht  persönlich
ausüben. Diese werden durch ihre gesetzlichen Vertreter wahrgenommen.

2. Kinder  und  Jugendliche  zwischen  Vollendung  des  7.  und  18.  Lebensjahres  üben  ihre
Mitgliederrechte im Verein persönlich aus. Ihre gesetzlichen Vertreter sind dagegen von der
Wahrnehmung ausgeschlossen. 

3. Mitglieder  bis  zur  Vollendung  des  14.  Lebensjahres  sind  jedoch  vom Stimmrecht  in  der
Mitgliederversammlung ausgeschlossen. 

§ 11  Ordnungsgewalt des Vereins

1. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser Satzung und des Verbandes, sowie der
Vereinsordnungen zu  beachten,  einzuhalten  und  insbesondere  den  Anweisungen  und
Entscheidungen der Vereinsorgane, Mitarbeiter und Übungsleiter Folge zu leisten.

2. Ziel des Vereins ist es, ein sportliches und faires Verhalten der Mitglieder untereinander und
gegenüber  sportlichen Wettbewerbern zu gewährleisten.  Dazu gehört  das  ordnungsgemäße
Verhalten auf den Anlagen des Vereins.

3. Ein  Verhalten  eines  Mitglieds,  das  nach  §  8  dieser  Satzung  zum  Vereinsausschluss
führen kann, kann auch nachfolgende Vereinsstrafen nach sich ziehen:

a) Verwarnung
b) Verweis
c) Ordnungsgebühr bis zu 300.- Euro
d) Befristeter Ausschluss von der Nutzung der Sporteinrichtungen sowie vom Trainings-
und Übungsbetrieb
e) Sperrung für Wettkämpfe, Turniere und sportliche Veranstaltungen
f) Enthebung aus dem Amt
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4. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und das Verfahren werden vom Vorstand eingeleitet. Hält
der  Vorstand,  nach Einholung der Stellungnahme der  betroffenen Person,  die  Verhängung
einer Vereinsstrafe für notwendig, ist diese dem Mitglied in Textform zu übermitteln. 

5. Werden  im  Sportbetrieb  Verbandsstrafen  und  Ordnungsmaßnahmen  gegen  Mannschaften
verhängt, sind diese verpflichtet die Maßnahme zu tragen. Ist die Verbandsstrafe durch ein
einzelnes Mitglied verursacht worden, hat dieses die Maßnahme zu tragen und den Verein im
Innenverhältnis freizustellen.

6. Gegen eine Entscheidung des Vorstandes hat das betroffene Mitglied das Recht, die nächste
Mitgliederversammlung anzurufen.

IV. Die Organe des Vereins

§ 12 Vereinsorgane

a) die Mitgliederversammlung
b) der Gesamtvorstand
c) der Vorstand nach § 26 BGB

§ 13 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins.
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Die Einberufung durch

den Vorstand an die Mitglieder erfolgt in Textform in der Regel per Email nach §9 lfd.Nr.4,
auf der Homepage des Vereins und in der Sommersaison durch Aushang im Vereinsheim. Die
Mitglieder stimmen dieser Möglichkeit der Einladung durch Anerkennung der Satzung zu.
Zwischen der Einberufung und der Mitgliederversammlung muss eine Frist von mindestens
vier Wochen liegen. Die Tagesordnung, der Haushaltsabschluss und eventuelle Anträge sind
der Einladung beizufügen.

3. Eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  ist  einzuberufen,  wenn  der  Vorstand
grundsätzliche  Interessen  des  Vereins  berührt  sieht.  Ein  Minderheitsverlangen  auf
Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist  von mindestens  20 % der
Mitglieder zu stellen. Die Voraussetzungen nach § 13 lfd.Nr.2 gelten entsprechend.

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist  unabhängig von der Zahl  der
anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.

5. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 14. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein
Stimmrecht.  Jedes  stimmberechtigte  Mitglied  hat  eine  Stimme.  Das  Stimmrecht  ist  nicht
übertragbar.

6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1.Vorsitzenden geleitet. Bei seiner Verhinderung wird
die Versammlung von einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Unabhängig hiervon
kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit einen Versammlungsleiter wählen.

7. Abstimmungen  und  Wahlen  erfolgen  offen  per  Handzeichen.  Die  Entscheidungen  der
Mitgliederversammlung werden mit  einfacher Mehrheit  der abgegebenen gültigen Stimmen
beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden
als  ungültige  Stimmen  gewertet.  Zur  Änderung  der  Satzung  und  zur  Änderung  des
Vereinszwecks ist  eine Mehrheit  von 2/3 der  abgegebenen gültigen Stimmen  erforderlich.
Einen Antrag auf geheime Wahl entscheidet die Versammlung mit der einfachen Mehrheit der
anwesenden,  stimmberechtigten  Mitglieder.  Eine  Übertragung  des  Stimmrechts  ist
ausgeschlossen.

8. Über  die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  ist  ein  Protokoll  aufzunehmen,  das
vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.

9. Mitglieder können bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim
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Vorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat die 
Ergänzungen der Tagesordnung, die von den Mitgliedern beantragt wurden, bekannt zu geben.
Die Versammlung beschließt die Aufnahme von Ergänzungen der Tagesordnung.

10. Anträge  zur  Mitgliederversammlung  können  vom  Vorstand,  Gesamtvorstand  und  von
Mitgliedern  eingebracht werden. Sie müssen dem Vorstand mindestens einer Woche vor der
Versammlung in Textform mit einer Begründung vorliegen.

11. Dringlichkeitsanträge bedürfen zur Beratung und Beschlussfassung einer 2/3 Mehrheit  der
anwesenden  Stimmberechtigten.  Als  Dringlichkeitsanträge  werden  nur  solche  Anträge
anerkannt,   die  ihrer  Natur  nach  nicht  fristgerecht  eingereicht  werden konnten.  Satzungs-
änderungen oder Auflösungsanträge sind von dieser Regelung grundsätzlich ausgeschlossen.

§ 14 Zuständigkeiten und Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist in folgenden Vereinsbelangen zuständig:

1. Entgegennehmen des Jahresberichtes des Gesamtvorstandes
2. Entlastung des Gesamtvorstandes
3. Genehmigung der Haushaltsplanung für das nächste Geschäftsjahr
4. Genehmigung zur Erhebung einer Vereinsumlage
5. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Gesamtvorstandes
6. Wahl der Kassenprüfer
7. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung/ Fusion des Vereins
8. Ernennung von Ehrenmitgliedern/ Ehrenvorständen
9. Beschlussfassung über Beschwerden bei Vereinsausschlüssen
10. Beschlussfassung über eingereichte Anträge
11. Verabschiedung von Vereinsordnungen soweit diese nicht nach Satzung oder Beschluss der

Mitgliederversammlung in die Zuständigkeit des Vorstands oder des Gesamtvorstandes fallen.

§ 15 Gesamtvorstand

1. Den Gesamtvorstand des Vereins bilden:

a) der 1.Vorsitzende
b) der 2.Vorsitzende
c) der 1. Schatzmeister
d) der 2. Schatzmeister
e) der 1. Schriftführer
f) der 2. Schriftführer
g) der Sportwart
h) der Jugendwart

2. Dem Gesamtvorstand können weitere  stimmberechtigte  Beisitzer  angehören.  Die  Beisitzer
werden  von  Vorstand  vorgeschlagen  und  für  zwei  Jahre  von  der  Mitgliederversammlung
gewählt. Beisitzer können nach der Amtszeit wieder gewählt werden.

3. Eine Personalunion ist nicht zulässig.
4. Der  Gesamtvorstand  wird  von  der  Mitgliederversammlung  gewählt.  Wählbar  ist  jedes

Mitglied  mit  Vollendung  des  18.  Lebensjahres.  Beisitzer  im  Gesamtvorstand  sind  mit
Vollendung des 14. Lebensjahrs wählbar. Die Amtszeit beträgt in der Regel zwei Jahre. Die
Mitglieder zu a, d, f, h, werden in geraden, die Mitglieder zu b, c, e, g, in ungeraden Jahren
gewählt. Die Aufgliederung sichert in jedem Fall die Funktion des Gesamtvorstandes.

5. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Gesamtvorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im
Amt, bis ein neuer Gesamtvorstand gewählt ist. Abwesende können gewählt werden, wenn sie
ihre Bereitschaft zur Annahme des Amtes vorher schriftlich erklärt haben.
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6. Scheidet  ein  Mitglied  des  Gesamtvorstandes  vorzeitig  aus,  so  kann  der  Vorstand  für  die
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen einen Nachfolger bestimmen.

7. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes haben in der Sitzung je eine Stimme.
8. Der  Gesamtvorstand  trifft  mindestens  alle  2  Monate  zusammen.  Die  Sitzungen  des

Gesamtvorstandes  werden  durch  den  1.  Vorsitzenden,  bei  dessen  Verhinderung  vom
2.Vorsitzenden einberufen und geleitet.

9. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Gesamtvorstandsmitglieder
anwesend ist.

10. Geschäftshandlungen der Einzelmitglieder c-h und der Beisitzer des Gesamtvorstandes sind
auf  Innenrechtshandlungen  beschränkt.  Sie  werden  nicht  zu  besonderen  Vertretern  des
Vereins  bestellt.  Rechtsgeschäfte  dürfen  nur  mit  der  Vollmacht  des  Vorstandes  getätigt
werden.

11. Der Gesamtvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 16 Zuständigkeiten und Aufgaben des Gesamtvorstandes

1. Der Gesamtvorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch
die Satzung einem anderen Organ übertragen sind.

2. Aufgaben sind:

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
c) Buch- und Kassenführung, Kontrollmaßnahmen
d) Rechenschaftsbericht, Erstellung des Jahresberichts- und der Jahresrechnung sowie 

der Haushaltsplanung
e) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern
f) Streichung von Mitgliedern aus der Vereinsliste
g) Ausschluss von Mitgliedern
h) Durchführung der Jahresterminplanung
i) Pflicht zur Dienstaufsicht
j) Information der Vereinsmitglieder über wesentliche Vorkommnisse
k) Registerliche Pflichten

§ 17 Geschäftsführender Vorstand gemäß § 26 BGB

1. Der  Verein  wird  gerichtlich  und  außergerichtlich  durch  den  1.Vorsitzenden  und  den
2.Vorsitzenden vertreten.

2. Die  Bestellung  der  Mitglieder  des  Vorstandes  erfolgt  durch  Wahl  auf  der
Mitgliederversammlung nach §15 lfd.Nr.3

3. Der Rücktritt aus dem Vorstand ist dem Verein in Textform anzuzeigen.
4. Der Vorstand ist  an den von der Mitgliederversammlung genehmigten Haushalt  gebunden.

Rechtsgeschäfte über diese Vorgaben hinaus entscheidet der Vorstand bis zu einer Höhe von
2000 Euro nach § 17, Nr.2.

V. Sonstige Bestimmungen

§ 18 Vereinsordnungen

Der Vorstand ist ermächtigt folgende Vereinsordnungen zu erlassen:

a) Beitragsordnung
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b) Finanzordnung
c) Geschäftsordnung
d) Platz-, Spiel- und Turnierordnung

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung

§ 19 Kassenprüfung

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und einen Ersatzprüfer, die nicht dem
Gesamtvorstand angehören dürfen.

2. Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt jeweils zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.
3. Die  Kassenprüfer  überprüfen  einmal  jährlich  die  gesamte  Kassenführung des  Vereins  mit

allen Konten, Buchungsunterlagen und Belegen. Sie erstatten dem Gesamtvorstand und der
Mitgliederversammlung darüber einen Bericht.

4. Soll  über  das  Ergebnis  einer  Kassenprüfung  im  Rahmen  einer  außerordentlichen
Mitgliederversammlung berichtet werden, ist ein entsprechender Antrag an den Vorstand zu
stellen.

§ 20 Haftung des Vereins und der Organe

1. Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung 600 Euro im Jahr nicht
übersteigt, haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie
in  Erfüllung  ihrer  ehrenamtlichen  Tätigkeit  verursachen,  nur  für  Vorsatz  und  grobe
Fahrlässigkeit.

2. Der  Verein  haftet  gegenüber  den  Mitgliedern  im  Innenverhältnis nicht  für  fahrlässig
verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen
oder  Einrichtungen  des  Vereins  oder  bei  Vereinsveranstaltungen  erleiden,  soweit  solche
Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.

§ 21 Datenschutz

1. Der Verein erhebt, speichert und verarbeitet die Daten der Mitglieder. Dies können sein:

 Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität
 Anschrift, Bankverbindung, Telefon/-faxnummer, E-Mail-Anschrift
 Vereinsfunktion, Vereinsnummer, ID-Nummer, Leistungsklasse, Spielergebnisse

2. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, die Mitglieder in allen Angelegenheiten, die
dem Tennissport dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.
Alle personenbezogenen Daten werden vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

3. Der  Verein  ist  berechtigt,  die  regionale/  überregionale  Presse  und  andere  Medien  über
Sportergebnisse incl. Bilder und Photos zu informieren. Diese Informationen können auch auf
der  Homepage  des  Vereins  veröffentlicht  werden.  Besondere  Ereignisse  im  Verein  und
Feierlichkeiten  können  vom  Vorstand  mit  personenbezogenen  Daten  auf  der  Vereins-
Homepage/ Vereinszeitung/ Infotafel im Vereinsheim sowie in den Medien bekannt gemacht
werden.  Das  Mitglied  kann  einer  Veröffentlichung  in  Textform  an  den  Vorstand
widersprechen. In diesem Fall unterlässt der Verein jede Veröffentlichung.

4. Mitgliederlisten werden ausschließlich auf Anforderung an den Tennisverband Mittelrhein,
den Vorstand und Vereinsmitglieder mit Funktionen herausgegeben für die die Kenntnis der
Mitgliederdaten  erforderlich  sind  und wenn  sie  zu  Verbands-/  Vereinszwecken verwendet
werden.
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5. Beim Austritt werden auf Verlangen alle personenbezogenen Daten aus dem EDV-System des
Vereins  entfernt.  Daten,  die  aus  steuergesetzlichen  Bestimmungen  aufbewahrt  werden
müssen,  werden ab der  schriftlichen Austrittsbestätigung bis  zu zehn Jahre vom Vorstand
festgehalten.

V. Schlussbestimmungen

§ 22 Auflösung des Vereins

1. Die  Auflösung  des  Vereins  kann  nur  in  einer  zu  diesem  Zweck  einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden.  Zur Auflösung des Vereins ist  eine Mehrheit
von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

2. Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung der
1. und 2. Vorsitzende als die Liquidatoren des Vereins bestellt.

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen an die Kindertagesstätte
STEPPKE,  von-Leerodt-Straße  22,  52445  Titz  -  Hasselsweiler,  die  es  ausschließlich  und
unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

4. Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein, fällt das Vermögen nach Vereinsauflösung
an den neu entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden Verein, der es ausschließlich
und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 23 Gültigkeit der Satzung

1. Die Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 12.04.2013, in Titz-Hasselsweiler
beschlossen.

2. Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
3. Die bisherige Satzung des Vereins tritt mit der Eintragung und zu diesem Zeitpunkt damit

außer Kraft.

§ 24 Salvatorische Klausel

1. Für den Fall,  dass eine Klausel in dieser Satzung unwirksam ist oder wird, so bleiben die
restlichen  Regelungen  bestehen.  An  die  Stelle  der  unwirksamen  Klausel  treten  die
gesetzlichen Vorschriften.

______________________________________________________
(Ort, Datum)
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Datenschutzordnung des Vereins TC GW Hasselsweiler e.V. 
als Anlage zur Satzung 
 
 
Allgemeine Grundsätze 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Konformität zum Datenschutz im Umgang mit 
personenbezogenen Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanagementsystem 
gewährleistet. 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des 
Mitglieds gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DS-GVO).  Der Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten 
erheben (Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO). 
 
Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie auch von Fotos im Rahmen der Pressearbeit in 
den Print- und Online-Medien (Vereinshomepage, Social Media Plattform des Vereins) wird bei 
Bedarf eine separate Einwilligung eingeholt. 
 
 
 
Beitritt zum Verein 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf: 

• Vor- und Zuname 

• Geschlecht 

• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

• Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 

• Geburtsdatum, 

• Bankverbindung 
 
Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet. 
 
Die personenbezogenen Daten werden in einem vereinseigenen EDV-System gespeichert, welches 
durch technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Dritter 
geschützt ist. 
 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur 
erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der 
Verarbeitung entgegensteht. 
 
Austritt aus dem Verein 
 
Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten 
werden ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu vereins- bzw. 
verbandsinternen Zwecken verwendet werden. 
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Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins 
betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der 
Wirksamkeit des Austritts durch den Verein aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht. 
 
 
Übermittlung von Daten bei der Mitgliedermeldung 
 
Als Mitglied des Tennisverbandes Mittelrhein e.V. ist der Verein verpflichtet, seine aktiven Mitglieder 
an den übergeordneten Kreisverband jeweils mit Stichtag 01.01. des Kalenderjahres zu melden. Die 
Datenweitergabe an den Kreisverband, einem Dachverband im Verhältnis zum Verein, stellt eine 
Datenübermittlung i.S.d. §3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BDSG dar. 
 
Übermittelt werden dabei personenbezogene Daten nach dem Meldestandard des Kreisverbandes. 
 
Dies sind insbesondere bei aktiven Mitglieder folgende Daten:  

• Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht 

• Ehrungsdaten (bisher erhaltene Ehrungen des Verbandes) 

• Qualifikationen (z.B. D-Prüfungen) 

• Datum Beitritt zur aktiven Mitgliedschaft 
Bei aktiven Mitgliedern mit besonderen Aufgaben bzw. Funktionen laut Vereinssatzung 
(Vorstandsmitglieder, Ausschussmitglieder), werden die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-
Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein übermittelt. 
 
Fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder werden nur statistisch, also ohne namentliche Meldung 
übermittelt. 
 
Der Verein erklärt ausdrücklich bei Abgabe einer Mitgliedermeldung an den übergeordneten 
Kreisverband, dass die Daten ausschließlich für verbandsinterne Zwecke verwendet werden dürfen; 
eine Überlassung an Dritte ist untersagt bzw. bedarf der schriftlichen Einwilligung der Mitglieder des 
Vereins. 
 
Die Übermittlung der Mitgliedermeldung erfolgt in einem datentechnisch verschlüsselten Verfahren. 
 
Sonstige Übermittlung von Daten an Dachverbände 
 
Als Mitglied des Tennisverbandes Mittelrhein e.V. kann der Verein zur Erfüllung seiner Aufgaben 
personenbezogene Daten bei folgenden Anlässen an den Kreisverband übermitteln: 

• Beantragung von Ehrungen nach der Ehrungsordnung des Kreisverbandes oder weiterer 
Dachorganisationen: Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Ehrungshistorie 

• Anmeldung zu Lehrgängen des Kreisverbandes oder weiterer Dachorganisationen: Vor- und 
Zuname, Anschrift, Geburtsdatum 

• Anmeldung zu Fachtagungen und Veranstaltungen des Kreisverbandes oder weiterer 
Dachorganisationen: Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum 

 
Die Übermittlung der Mitgliedermeldung erfolgt in einem datentechnisch verschlüsselten Verfahren. 
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Pressearbeit 
 
Der Verein informiert die Tagespresse sowie die Verbandszeitschrift über Prüfungsergebnisse und 
besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins 
veröffentlicht. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung 
widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied 
weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von 
der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt den Tennisverband Mittelrhein e.V. 
von dem Widerspruch des Mitglieds. 
 
Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und die 
Ergebnisse von Prüfungen, Ehrungen sowie Feierlichkeiten am schwarzen Brett des Vereins bekannt. 
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann 
jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des 
Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung 
am schwarzen Brett. 
 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, 
die im Verein nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche 
die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste 
zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur 
gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken 
verwendet werden. 
 
Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
 
Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum Datenschutz steht 
der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit NRW zur Verfügung. 
 


	I. Allgemeines
	1. Vereinszweck
	2. Der Vereinszweck wird insbesondere erreicht durch
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	Zwischen der Einberufung und der Mitgliederversammlung muss eine Frist von mindestens vier Wochen liegen. Die Tagesordnung, der Haushaltsabschluss und eventuelle Anträge sind der Einladung beizufügen.
	3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand grundsätzliche Interessen des Vereins berührt sieht. Ein Minderheitsverlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist von mindestens 20 % der Mitglieder zu stellen. Die Voraussetzungen nach § 13 lfd.Nr.2 gelten entsprechend.
	4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.
	5. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 14. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein Stimmrecht. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
	6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1.Vorsitzenden geleitet. Bei seiner Verhinderung wird die Versammlung von einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Unabhängig hiervon kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit einen Versammlungsleiter wählen.
	7. Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet. Zur Änderung der Satzung und zur Änderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Einen Antrag auf geheime Wahl entscheidet die Versammlung mit der einfachen Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder. Eine Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen.
	8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
	9. Mitglieder können bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim
	Vorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat die
	Ergänzungen der Tagesordnung, die von den Mitgliedern beantragt wurden, bekannt zu geben.
	Die Versammlung beschließt die Aufnahme von Ergänzungen der Tagesordnung.
	10. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand, Gesamtvorstand und von Mitgliedern eingebracht werden. Sie müssen dem Vorstand mindestens einer Woche vor der Versammlung in Textform mit einer Begründung vorliegen.
	11. Dringlichkeitsanträge bedürfen zur Beratung und Beschlussfassung einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Als Dringlichkeitsanträge werden nur solche Anträge anerkannt, die ihrer Natur nach nicht fristgerecht eingereicht werden konnten. Satzungs-änderungen oder Auflösungsanträge sind von dieser Regelung grundsätzlich ausgeschlossen.
	§ 14 Zuständigkeiten und Aufgaben der Mitgliederversammlung
	Die Mitgliederversammlung ist in folgenden Vereinsbelangen zuständig:
	1. Entgegennehmen des Jahresberichtes des Gesamtvorstandes
	2. Entlastung des Gesamtvorstandes
	3. Genehmigung der Haushaltsplanung für das nächste Geschäftsjahr
	4. Genehmigung zur Erhebung einer Vereinsumlage
	5. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Gesamtvorstandes
	6. Wahl der Kassenprüfer
	7. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung/ Fusion des Vereins
	8. Ernennung von Ehrenmitgliedern/ Ehrenvorständen
	9. Beschlussfassung über Beschwerden bei Vereinsausschlüssen
	10. Beschlussfassung über eingereichte Anträge
	11. Verabschiedung von Vereinsordnungen soweit diese nicht nach Satzung oder Beschluss der Mitgliederversammlung in die Zuständigkeit des Vorstands oder des Gesamtvorstandes fallen.
	§ 15 Gesamtvorstand
	1. Den Gesamtvorstand des Vereins bilden:
	a) der 1.Vorsitzende
	b) der 2.Vorsitzende
	c) der 1. Schatzmeister
	d) der 2. Schatzmeister
	e) der 1. Schriftführer
	f) der 2. Schriftführer
	g) der Sportwart
	h) der Jugendwart
	2. Dem Gesamtvorstand können weitere stimmberechtigte Beisitzer angehören. Die Beisitzer werden von Vorstand vorgeschlagen und für zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Beisitzer können nach der Amtszeit wieder gewählt werden.
	3. Eine Personalunion ist nicht zulässig.
	4. Der Gesamtvorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Beisitzer im Gesamtvorstand sind mit Vollendung des 14. Lebensjahrs wählbar. Die Amtszeit beträgt in der Regel zwei Jahre. Die Mitglieder zu a, d, f, h, werden in geraden, die Mitglieder zu b, c, e, g, in ungeraden Jahren gewählt. Die Aufgliederung sichert in jedem Fall die Funktion des Gesamtvorstandes.
	5. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Gesamtvorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Gesamtvorstand gewählt ist. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Annahme des Amtes vorher schriftlich erklärt haben.
	6. Scheidet ein Mitglied des Gesamtvorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen einen Nachfolger bestimmen.
	7. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes haben in der Sitzung je eine Stimme.
	8. Der Gesamtvorstand trifft mindestens alle 2 Monate zusammen. Die Sitzungen des Gesamtvorstandes werden durch den 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2.Vorsitzenden einberufen und geleitet.
	9. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Gesamtvorstandsmitglieder anwesend ist.
	10. Geschäftshandlungen der Einzelmitglieder c-h und der Beisitzer des Gesamtvorstandes sind auf Innenrechtshandlungen beschränkt. Sie werden nicht zu besonderen Vertretern des Vereins bestellt. Rechtsgeschäfte dürfen nur mit der Vollmacht des Vorstandes getätigt werden.
	11. Der Gesamtvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.
	§ 16 Zuständigkeiten und Aufgaben des Gesamtvorstandes
	1. Der Gesamtvorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ übertragen sind.
	2. Aufgaben sind:
	a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung
	b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
	c) Buch- und Kassenführung, Kontrollmaßnahmen
	d) Rechenschaftsbericht, Erstellung des Jahresberichts- und der Jahresrechnung sowie der Haushaltsplanung
	e) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern
	f) Streichung von Mitgliedern aus der Vereinsliste
	g) Ausschluss von Mitgliedern
	h) Durchführung der Jahresterminplanung
	i) Pflicht zur Dienstaufsicht
	j) Information der Vereinsmitglieder über wesentliche Vorkommnisse
	k) Registerliche Pflichten
	§ 17 Geschäftsführender Vorstand gemäß § 26 BGB
	1. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1.Vorsitzenden und den 2.Vorsitzenden vertreten.
	2. Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes erfolgt durch Wahl auf der Mitgliederversammlung nach §15 lfd.Nr.3
	3. Der Rücktritt aus dem Vorstand ist dem Verein in Textform anzuzeigen.
	4. Der Vorstand ist an den von der Mitgliederversammlung genehmigten Haushalt gebunden. Rechtsgeschäfte über diese Vorgaben hinaus entscheidet der Vorstand bis zu einer Höhe von 2000 Euro nach § 17, Nr.2.
	V. Sonstige Bestimmungen
	§ 18 Vereinsordnungen
	Der Vorstand ist ermächtigt folgende Vereinsordnungen zu erlassen:
	a) Beitragsordnung
	b) Finanzordnung
	c) Geschäftsordnung
	d) Platz-, Spiel- und Turnierordnung
	Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung
	§ 19 Kassenprüfung
	1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und einen Ersatzprüfer, die nicht dem Gesamtvorstand angehören dürfen.
	2. Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt jeweils zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.
	3. Die Kassenprüfer überprüfen einmal jährlich die gesamte Kassenführung des Vereins mit allen Konten, Buchungsunterlagen und Belegen. Sie erstatten dem Gesamtvorstand und der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht.
	4. Soll über das Ergebnis einer Kassenprüfung im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung berichtet werden, ist ein entsprechender Antrag an den Vorstand zu stellen.
	§ 20 Haftung des Vereins und der Organe
	1. Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung 600 Euro im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
	2. Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.
	§ 21 Datenschutz
	1. Der Verein erhebt, speichert und verarbeitet die Daten der Mitglieder. Dies können sein:
	Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität
	Anschrift, Bankverbindung, Telefon/-faxnummer, E-Mail-Anschrift
	Vereinsfunktion, Vereinsnummer, ID-Nummer, Leistungsklasse, Spielergebnisse
	2. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, die Mitglieder in allen Angelegenheiten, die dem Tennissport dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. Alle personenbezogenen Daten werden vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
	3. Der Verein ist berechtigt, die regionale/ überregionale Presse und andere Medien über Sportergebnisse incl. Bilder und Photos zu informieren. Diese Informationen können auch auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. Besondere Ereignisse im Verein und Feierlichkeiten können vom Vorstand mit personenbezogenen Daten auf der Vereins-Homepage/ Vereinszeitung/ Infotafel im Vereinsheim sowie in den Medien bekannt gemacht werden. Das Mitglied kann einer Veröffentlichung in Textform an den Vorstand widersprechen. In diesem Fall unterlässt der Verein jede Veröffentlichung.
	4. Mitgliederlisten werden ausschließlich auf Anforderung an den Tennisverband Mittelrhein, den Vorstand und Vereinsmitglieder mit Funktionen herausgegeben für die die Kenntnis der Mitgliederdaten erforderlich sind und wenn sie zu Verbands-/ Vereinszwecken verwendet werden.
	5. Beim Austritt werden auf Verlangen alle personenbezogenen Daten aus dem EDV-System des Vereins entfernt. Daten, die aus steuergesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt werden müssen, werden ab der schriftlichen Austrittsbestätigung bis zu zehn Jahre vom Vorstand festgehalten.
	V. Schlussbestimmungen
	§ 22 Auflösung des Vereins
	1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
	2. Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung der 1. und 2. Vorsitzende als die Liquidatoren des Vereins bestellt.
	3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen an die Kindertagesstätte STEPPKE, von-Leerodt-Straße 22, 52445 Titz - Hasselsweiler, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
	4. Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein, fällt das Vermögen nach Vereinsauflösung an den neu entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden Verein, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
	§ 23 Gültigkeit der Satzung
	1. Die Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 12.04.2013, in Titz-Hasselsweiler beschlossen.
	2. Die Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
	3. Die bisherige Satzung des Vereins tritt mit der Eintragung und zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft.
	§ 24 Salvatorische Klausel
	1. Für den Fall, dass eine Klausel in dieser Satzung unwirksam ist oder wird, so bleiben die restlichen Regelungen bestehen. An die Stelle der unwirksamen Klausel treten die gesetzlichen Vorschriften.
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